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Versiehe-
rangen

Dr. Hansruedi Berger

Was «gelegentlich»
ist, entscheidet
vielfach der Richter

/c/2 Zün bez der «Berner» gegen
Schaden versichert, die hei der

ge/egenf/ic/zen Bena/zwng /rem-
der Personenwagen an diesem

Pahrze«^" entstehen hönnen.
Pürz/ic/z habe ich mit dem Aa-
to meiner BZtern einen L/n/hZZ

verarsacht. Die GeseZZscha/that

zwar die Posten übernommen,
wiZZ aber Zcün/ftg das Pa/zrzeug
meiner BZtern aas der Dec/cwng
aasschZiessen. Mass ich mir das

bieten Zassen? Die PoZice Zäa/t
noch bis Ende J 996.

Ja. Bei einem Schadenfall
haben beide Kontrahenten
gemäss Versicherungsver-
tragsgesetz (Artikel 42) das

Recht, den Vertrag zu kündi-
gen. Sie haben also die Wahl
zwischen dem Vorbehalt und
einer Vertragsauflösung.

Die «Berner» ist wahr-
scheinlich davon ausgegan-
gen, dass Sie das Fahrzeug Ih-
rer - bejahrten - Eltern regel-
mässig benutzen. Trifft dies
auch zu, so hätten Sie eine
Kaskoversicherung abschlies-
sen müssen. Ihre Deckung
gilt ja, wie Sie richtig bemerk-
ten, nur für «gelegentliche»
Nutzung (im vornherein aus-

genommen ist die Automiete
oder die Benutzung des Autos
einer Person, die im gleichen

Haushalt lebt); mit einer Jah-

resprämie von ungefähr 100
Franken ist diese in der Pri-

vathaftpflichtpolice einge-
schlossene Zusatzdeckung
auch relativ niedrig.

Leider unterlassen es die
Gesellschaften, gegenüber
ihren Kunden den Umfang
der «gelegentlichen Benut-
zung» klar zu umreissen, ob-
wohl die Schadenabteilun-
gen recht klare Weisungen
haben. Aus dieser Nichtin-
formation entsteht dann die

Ungewissheit, ob die Dek-
kung im Ernstfall auch hin-
hält. Oder der Kunde wähnt
sich sicher und fällt dann bei
einer Ablehnung aus allen
Wolken. Es verwundert des-

halb nicht, dass in diesem Be-

reich bis heute immer wieder
die Gerichte bemüht wur-
den. Diese interpretieren
übrigens die «gelegentliche
Benutzung» sehr grosszügig.
Wer zum Beispiel wöchent-
lieh einmal, aber an verschie-
denen Wochentagen, in das-
selbe Auto sitzt, nutzt dieses

bereits unregelmässig. Dies

gilt auch für eine einmalige
dreiwöchige Ferienreise, so-
fern das Fahrzeug sonst nie
benutzt wurde. Als - nicht
gedeckte - Regelmässigkeit
gilt gemäss Gerichtspraxis
hingegen, wenn das Auto vor
dem Unfall während zwei
Monaten zweimal wöchent-
lieh oder mehr gefahren
wurde.

Fazit: Wer sich diese Zu-
satzdeckung zulegt und eini-
germassen klare Vorstellun-
gen darüber hat, wie er das

Auto seines Nachbarn oder
seines Freundes nutzen wird,
sollte sich den entsprechen-
den Deckungsumfang von
der Gesellschaft schriftlich
bestätigen lassen. Denn
nichts ist schliesslich ärger-
licher als eine trügerische
Sicherheit und eine für die
Katz bezahlte Prämie.

Dr. Hansrwecü Berger

NUR DIE NATUR
HAT DIESE KRAFT!
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Ferien einmal anders.
Ferien im Trend unserer
Zeit. Ferien als aktive,
natürliche Gesundheits-
Vorsorge in jedem Alter.

Sie geniessen tagtäglich die
Kraft unserer natürlich
warmen Therme. Lassen Sie
sich von uns als Feriengast
gastronomisch und kulinarisch
verwöhnen.

BAD
RZACH
THERMALKURORT
Betriebe der Thermalquelle AG:

Kurhotel
Turmhotel/Turmpavillon****
Turmappartements
5330 Zurzach
Telefon 056/249 24 40
Telefax 056/249 24 44

COUPON: «Ferien einmal anders!» - das interessiert uns.

Name/Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:
Bitte einsenden an: Hotels der Thermalquelle AG • 5330 Zurzach
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